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§ 2 HgHaG Abschluß und Inhalt des
Dienstvertrages.

 HgHaG - Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2018

(1) Bei Begründung des Dienstverhältnisses sind die wesentlichen Rechte und P ichten aus dem Dienstverhältnis in

einem Dienstschein laut Muster (Anlage zu diesem Bundesgesetz) aufzuzeichnen. Der Dienstschein ist vom

Dienstgeber und vom Dienstnehmer, bei Jugendlichen von dessen gesetzlichem Vertreter, zu unterschreiben; eine

Gleichschrift desselben ist dem Dienstnehmer auszuhändigen. Diese Vorschriften gelten auch für Abänderungen und

Ergänzungen der im Dienstschein aufgezeichneten Rechte und P ichten. Dienstscheine sind von Stempeln und

Rechtsgebühren befreit.

(2) Bei Begründung des Dienstverhältnisses hat der Dienstgeber dem Dienstnehmer eine Ausfertigung dieses

Bundesgesetzes in jeweils geltender Fassung sowie allfällige anzuwendende Kollektivverträge oder Mindestlohntarife

oder ein von der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstnehmer aufgelegtes Merkblatt über den Dienstvertrag

der Hausgehilfen auszuhändigen.

(3) Der Dienstnehmer hat die Dienste in eigener Person zu leisten und den durch den Gegenstand der Dienstleistung

gerechtfertigten Anordnungen des Dienstgebers zu entsprechen. Er hat die seiner Obsorge anvertrauten Personen

und Sachen p ichtgemäß zu behandeln, im Rahmen des Dienstverhältnisses die Interessen des Dienstgebers

wahrzunehmen und die Gebote der Sittlichkeit zu beachten. Er ist ferner zur Verschwiegenheit über alle

Wahrnehmungen verp ichtet, die das Familienleben des Dienstgebers und der übrigen Angehörigen seines

Hausstandes betreffen.
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